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RS OGH 1966/9/8 2Ob202/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1966

Norm

ABGB §1304 BIIb

EKHG §11

Rechtssatz

Kein Mitverschulden eines Personenkraftwagen - Lenkers, welcher in der Meinung, der auf seiner Fahrbahnhälfte

entgegenkommende (tatsächlich vorschriftswidrig geradeausfahrende) Personenkraftwagen werde nach links

abbiegen, seine Fahrgeschwindigkeit zur Ermöglichung des Abbiegens vermindert und im letzten Augenblick zur

Vermeidung eines Frontalzusammenstoßes nach links auslenkt und stark bremst, wobei gleichzeitig der

entgegenkommende Personenkraftwagen nach rechts zurückgelenkt wird, wodurch es zur Kollision kommt.
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